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Die Arbeiterschaft in Industrie und Gewerbe aber
muss noch mehr als es in den letzten Jahren der Fall
gewesen ist ihre Kriifte sammeln, die Fernstehenden
den Verbinden zufiihren, um als geschlossene Macht
den Sieg der 48stundenwoche auf der ganzen Linie zu
vervollstindigen und von dieser Plattform aus die wei-
tern Aulgabon in Angriff zu nehmen.

<
Der Friede von Versailles.

Eine am 13. und 14. Mai in Berlin tagende Konfe-
renz der Vertreter der Verbandsvorstinde erliess nach
Anhéren eines Situationsberichtes von Genossen Le-

gien iiber den Stand der Friedensverhandlungen einen

Aufm[ an die Arbeiter aller Linder, in dem unter an-
derm ausgefiithrt wird:

Die deutschen Gewerkschaften erkennen durchaus
an, dass die durch den Krieg angerichteten Verwiistun-
gen in Belgien und Nordfrankreich wieder gutgemacht
werden miissen, und Deutschland hat lingst seine Be-
reitwilligkeit erklért, nach besten Krdften daran mit-
zuwirken. Das deutsche Volk hat nicht die Absicht,
sich diesen Verpflichtungen zu entziehen.

Aber diese Friedensbedingungen der Entente stel-
len einen imperialistischen Gewaltfrieden schlimmster
Art dar. An Stelle des versprochenen Rechtsfriedens,
der die Versohnung der Volker und das Ende aller blu-
tigen Kriege bringen sollte, wird hier ein Volk von 70
Millionen zu Heloten und Sklaven des alliierten und
assoziierten Kapitals der Weststaaten gemacht.

Davon zeugt auch das Kapitel des Vertragsentwurfs
ither das internationale Arbeitsrecht. Nicht eine der
von den Gewerkschaften aller Lénder in Leeds 1916,
Bern 1917 und 1919 erhobenen Forderungen zum Schutze
der Arbeiter aller Linder gegen die-kapitalistische Aus-
beutung wird verwirklicht. Lediglich eine neue Orga-
nisation der frithern Arbeiterschutzkonferenzen soll
durchgefithrt werden, aber in einer Form, die alle Ent-
scheidung in die Héande der Bureaukraten und Unter-
nehmer legt und dann noch den einzelnen Staaten das
Recht gibt, einen mit zwei Drittel gefassten Mehr-
heitsbeschluss abzulehnen. Da der neue Volkerbund
zunéchst weder Russland noch Deutschland oder die im
Kriege neutralen Staaten einschliesst, werden die Ar-
beiterrechte von. dem internationalen Grosskapitalismus
und den kulturell und industriell riickstindigen Staa-
ten der Welt bestimmt werden. Das ist nichts als eine

" Verhohnung der gewerkschaftlich organisierten Ar-

beiter aller Linder und ein Trutzbiindnis des Kapitals
gegen den internationalen Arbeiterschutz.

So prisentiert sich dieser « Friedensvertrag» der
Ententestaatsminner als ein Schlag gegen das Proleta-
riat der Welt. Wie vor iiber 100 Jahren die feudale
Reaktion Europas sich gegen die Republik der grossen
franzodsischen Revolution zur Rettung der Monarchlen
vereinigte, so erleben wir jetzt unter Fihrung der
Westmichte eine Verschworung des internationalen
Kapitalismus gegen den Sozialismus und. die soziale
Revolution des Proletariats.

Gegen diese Vergewaltigung erheben die Gewerk—
schaften Deutschlands Protest. Sie diirfen fiir sich in
Anspruch nehmen, in der Bekundung der internatio-

- nalen Solidaritdt der Arbeiterklasse nie zuriickgestan-

den zu haben, und sie glauben daher an die Arbeiter
aller Lander appellieren zu diirfen, sich diesem Protest
gegen die Vergewaltigung durch das internationale
Kapital anzuschliessen. .
Gleichzeitig - erklirt die « Confédération Générale
du Travail »:
An die 6ffentliche Meinung! An die Arbeiter!

Vom August 1914 bis zum November 1918 hat
man uns gesagt und wiederholt, wir fiihrten einen
Krieg des Rechts. Diese Versicherung schloss in sich,
dass der Friede den Volkern das Recht der Selbstbe-
stimmung bringen und dass er auf der allgemeinen Ab-
riistung beruhen wiirde, der einzigen Massnahme, wel-
fhe die Liquidation der Kriegsschulden moglich machen
konnte.

Heute bricht man mit diesem feierlich abgegebe-
nen Versprechen. Unsere Diplomaten legen uns das
Projekt einer « Liga der Nationen» vor, die nicht die
« Gesellschaft der Nationen » ist, wie sie die 14 Punkte
des Présidenten Wilson vorgezeichnet hatten. Diese 14
Punkte haben die Volker der ganzen Welt in ihrem
Durst nach Gerechtigkeit mit Beifall begriisst. Wir
haben sie zu den unseren gemacht!

Die franzosische Arbeiterklasse, getreu ihrer Lo-
sung « Krieg dem Xriege!», erhebt sich gegen diese
Sabotage des Friedens. Die Volker kdnnen nicht am
Ende des Kriegsleidens dazu verurteilt sein, kein an-
deres Ziel zu haben als die Bezahlung der Steuern, die
dann bestimmt sind, die Riistungsbudgets ins Gleichge-
wicht zu bringen.

Auch die C.G.T. verdammt die Aussenpolitik der
Blockade, der politischen Zwangsmassnahme und be-
waffneten Intervention. Sie ruft die Erinnerung wach
an die Formel der franzosischen Revolution: « Jede Na-
tion hat allein das Recht, sich Gesetze zu geben, das
unverdusserliche Recht, sie zu dndern. Einem fremden
Volk mit Gewalt dieses Recht rauben wollen, heisst
zum Feinde des Menschengeschlechts werden.»

Die C.G.T. widersetzt sich nachdriicklich einer
Expedition nach Russland, einem verbiindeten Land,
dem niemals eine amtliche Kriegserkldrung zugestellt
worden ist. Die Fortsetzung dieser Interventionspolitik
macht aus Frankreich die Schutzmacht der Privilegien
und reaktiondiren Einrichtungen in allen Lé&ndern. Zu
dieser demiitigenden, ja entehrenden  Rolle kann sich
das franzosische Volk nicht hergeben.

Die Freiheit der Meinung und des Denkens, die
zur Grundlage der Erklirung der Menschenrechte ge-
worden ist, lidsst die C.G.T. an die o6ffentliche Mei-
nung, an das Gewissen der Gewerkschaftsverbinde
appellieren, um gegen diesen Stand der Dinge tatkraf-
tig aufzutreten.

Die C. G.T. verdammt jede Fortsetzung des Krieges
und fordert gebieterisch den Abschluss des wahren
Friedens, dem alle Viélker zustimmen kGnnen. :

Die C.G.T.

Eine prichtige Haltung nahm auch die italienische
Confederazione generale del Lavoro ein, indem sie eine
Beteiligung an den Verhandlungen iiber das internatio-
nale Arbeiterschutzprogramm ablehnte, weil der Ar-
beiterschaft der Zentralstaaten sowie Russlands ein
Mitspracherecht verweigert wurde.

sz

Aus der Praxis der Unfallversicherung.

Das eidgentssische Versicherungsgericht in Luzern
hatte die Frage zu entscheiden, ob Teuerungszulage
Lohn sei oder nicht.

Der Sachverhalt ist folgender: Der Arbeiter H. war
bei der Firma Escher, Wyss & Cie. in Ziirich in Ar-
beit. Er war am 26. Juli 1918 an der Grippe erkrankt
und sollte am Montag den 12. August die Arbeit wieder
aufnehmen. Vor der Arbeitsaufnahme, ob am Sonntag
oder Montag ist nicht ganz abgekldrt, erlitt er einen
Unfall, der einige Tage dauerte und fiir den er eine
Entschadlgung von Fr. 51.80 verlangte.

Das’ Gericht stellt nun fest, dass der Kliger wih-
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rend der Dauer der Krankheit keinen Lohn bezog. Da-
gegen macht der Kldger geltend, dass ihm die Teue-
rungszulage ausbezahlt worden sei. Auch sei es iiblich,
dass den Arbeitern wihrend der Krankheit die Primie
fiir Nichtbetriebsunfall abgezogen werde.

Das- Versicherungsgericht Ziirich hat den Kliger
abgewiesen.

Das eidgenotssische Versicherungsgericht sagt, die
Frage, was unter « Aufhéren des Lohnanspruchs» zu
verstehen sei, sei schon entschieden. Es komme nicht
grundsitzlich auf die Beendigung des Dienstverhilt-
nisses an, sondern darauf, bis zu welchem Zeitpunkt der
Lohnanspruch bestand.

Im vorliegenden Fall sei nicht behauptet worden,
dass dem Kliger fiir die Dater seiner Krankhelt ein
Lchnanspruch zustand.

«Der Kldger behauptet vielmehr bloss, dass er wih-
rend der in Betracht kommenden Zeit gegeniiber der
« Krankenkasse Escher, Wyss & Cie» einen Kranken-
geldanspruch sowie gegeniiber Escher, Wyss & Cie.
Anspruch auf Auszahlung der {iblichen Teuerungszu-
lage gehabt habe. Indessen kénnen weder die von einer
Krankenkasse, also meist einer Drittperson, geschulde-
ten Krankengelder noch die den Gesamtlohn nicht er-
reichenden Hilfeleistungen, die in gewissen Betrieben
den durch Krankheit oder Betriebsunterbrechung ge-
schidigten Arbéitern gewihrt werden, als « Lohn» im
Sinne des Kranken- und Unfallversmherungsgesetzes
aufgefasst werden. Lohn im Sinne dieses Gesetzes ist
vielmehr nur das vom Arbeitgeber ausgezahlte wolle
Arbeitsentgelt (ob nur dasjenige fiir tatséichlich: gelei-
stete Arbeit oder nicht auch das u. U. fiir Krankheits-,
Betriebsunterbrechungs- oder Ferienperioden gewahrte,
kann hier dahingestellt bleiben). Dieses volle Arbeits-
entgelt, in welchem eine allfillige regelmissige Teue-
rungszulage mitenthalten ist (vgl. iibrigens Art. 74,
Abs. 2, und Art. 78, Abs. 2), hat als Grundlage fiir die
Berechnung des Krankengeldes sowie der Invaliditiits-
und Hinterbliebenenrenten zu dienen (gerade wie nach
dem Urteil des FEidg. Versicherungsgerichts vom 23.
Februar 1918 in Sachen Schweizer als «Tagesverdienst»
im Sinne der Art. 23 und 24 des Militdrversicherungs-
gesetzes ebenfalls das wolle Arbeitsentgelt zu betrach-
ten ist). Sind aber die Versicherungsleistungen auf
Grund des vollen Arbeitsentgeltes geschuldet, so miis-
sen es nach dem Grundsatz der Risikodeckung auch die
Versicherungsprdmien sein. Der Begriff des « Lohnes »
ist-in Art. 112 und 113 derselbe wie in Art. 74, 78 und
79. Allfdllige regelmissige Teuerungszulagen sind also
(vgl. tibrigens Art. 112, Abs. 2) auch bei der Berech-
nung der Prémien mltzuberucksmhhgen, dagegen sind
fiir eine arbeitslose Periode, wihrend welcher nur die

Teuerungszulage oder #@hmliche, den Gesamtlohn nicht

erreichende Hilfeleistungen gewidhrt werden, wihrend
welcher also die Grundlage fiir die Erhebung einer dem
vollen Risiko entsprechenden Pramie fehlt, {iberhaupt
keine Priimien zu beziehen, und es ist daher auch die
Versicherung Wahrend einer solchen Periode, sofern
nicht etwa eine «besondere Abrede» im Sinne des
Art. 62 getroffen wurde, unterbrochen; denn eine jede
Versicherung besteht nur insoweit, als Primien erhoben
werden konnen. Mit andern Worten auch in Art. 62
bedeutet « Lohn» dasselbe wie in Art. 112 und 113
einerseits, 74, 78 und 79 anderseits.»

Die Begriindung befasst sich weiter mit der Frage
des Primienabzugs wihrend der Krankheit und kommt
zu’ dem' Schluss, dass der Abzug wihrend der Krank-
heit nicht gerechtfertigt sei, wenn dem Arbeiter nicht
der volle Lohnanspruch zustehe. Dass im Zeitpunkt des
Unfalls die Versicherung wieder in Kraft gewesen sei,
erscheine als ausgeschlossen, denn der Arbeiter habe
die Arbeit noch -nicht wieder aufgenommen gehabt.

Eine Abrede mit der Firma, wonach die Versiche-
rung weitergefiithrt hétte werden konnen, sei nicht ge-
troffen.

Erkannt:

I. Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil
des Versicherungsgerichts des Kantons Ziirich besti-
tigt. ‘
II. Die Kosten werden auf die Gerichtskasse iiber-
nommen.

Das Gericht hat sich reichlich Miihe gegeben, um

« nachzuweisen », dass zur Zeit des Unfalls kein Lohn- °

anspruch mehr bestanden hat. Das ist thm nur moglich
geworden dadurch, dass es als erwiesen annahm, es
seien auch nicht die vollen Pramien bezahlt worden
und der Versicherungsanspruch griinde sich auf die
Priamienleistung.

Dem Klédger ist der Vorwurf zu machen, dass er
in der Beischaffung seiner Beweise sehr dolos verfuhr.

‘Der Fall selber beweist aufs neue, dass das Gesetz
in seiner heutigen Gestalt unhaltbar ist. Der Richter
hat es in der Hand, je nach Umstédnden mit dem Auf-
horen des Lohnanspruchs und wo ein solcher, wie im
vorliegenden Fall, noch bestand — denn Teuerungszu-
lage ist auch Lohnanspruch, und das Gesetz schreibt
nirgends vor, wie hoch dieser Lohnanspruch sein
muss —, mit der Versicherungspramie zu operieren, so
dass der Arbeiter jedesmal unterliegen muss.

Es ist zu wiinschen, dass die Arbeiter bei der Be-
handlung der Revision des Unfallversicherungsgesetzes,
die néchstens aufgenommen wird, sich etwas mehr um
ihre Interessen bekiimmern, als es sonst hei solchen
« trockenen » Themen der Fall ist.

<2

Aus schweizerischen Verbianden.

Buchbinder. Z
abgelaufene Berichtsjahr fiir den Verband als Husserst
arbeitsreiches. Die dem Bericht beigefiigten Tabellen
beweisen ohne weiteres die Richtigkeit dieser Angabe.
Die Mitgliederzahl konnte von 1202 auf 1554 gehoben
werden; an Neueintritten sind 819 zu verzeichnen. An
Beitrdgen wurden 62,088 Marken gelost, der Riickstand
belduft sich durchschnittlich auf 214 pro Mitglied.

Die Kassenverhéltnisse sind infolge der Ungunst
der Zeit nicht gerade die besten; die einzelnen Kassen
endeten fast durchweg mit Defiziten. Die allgemeine
Kasse weist 12,970 Franken Einnahmen und 19,274
Franken Ausgaben auf, der Reservefonds 17,568 Fran-
ken und 22,118 Franken, die Krankenkasse 28,050 Fran-
ken und 83,995 Franken. Die Sterbekasse vermerkt ein
Defizit von 5435 Franken, doch wurde von ihr ein Zu-
schuss von 6000 Franken an die Krankenkasse geleistet.

Die Arbeitslosenkasse schliesst mit einem Vor-
-schlag von 6862 Franken ab, die Invalidenkasse mit
einem solchen von 7358 Franken. Insgesamt ist eine
Vermogensabnahme von 22,234 Franken erfolgt, der
eine Zunahme von 14,221 Franken gegeniibersteht. Die
reine Verminderung des Verbandsvermogens, das Ende
1917 62,8566 Franken betrug, ist also auf 8013 Franken
zu bewerten; der Vermogenshestand betragt 54,843
Franken. Die Gesamteinnahmen bezifferten sich auf
70,707 Franken, davon 59,130 Franken an Beitragen;
die Ausgaben betrugen 78,721 Franken, darunter an
Krankenunterstiitzungen 33,195 Franken.

Die Durchschnittslohne schwankten fiir Berufs-
arbeiter im Januar 1918 zwischen Fr. 29.40 (Freiburg)
und Fr. 5060 (Chaux-de-Fonds), im Dezember 1918
zwischen Fr. 85— (Lugano) -und Fr. §9.40 (Winterthur).
Arbeiterinnen erhielten Fr. 11.90 bis Fr. 27.20 und

Fr. 13.50 bis Fr. 34.—. Der Hochstansatz wird in Solo- -

Der Zentralvorstand bezeichnet das -

1

[

|

i
|
|



	Aus der Praxis für Unfallversicherung

